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Gemeinsame Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Aufbereitung und technische 
Umsetzung, den Vertrieb und den Bezug der 
Inhalte von Verbundstudien  
 
Vom 06. Mai 2004 
 
Gemäß § 1 der Verordnung über die Erhebung der 
Gebühren für die Aufbereitung und technische Um-
setzung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte 
von Fern- und Verbundstudien sowie von Gebühren 
nach den §§ 9 bis 11 Studienkonten- und  
-finanzierungsgesetz (StKFG) und deren Übertra-
gung auf die FernUniversität in Hagen, die Fach-
hochschule Gelsenkirchen sowie auf die an den 
Verbundstudien teilnehmenden Fachhochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Fern- und Ver-
bundstudien – RVO NRW) vom 17. Oktober 2003 
(GV.NRW. S. 615) wird für die am Verbundstudium 
beteiligten Fachhochschulen des Landes NRW 
folgende Gebührensatzung erlassen: 
 
 
 
 
 

§ 1 
Gebühr für Verbundstudien 

 
1) An den am Verbundstudium beteiligten Fach-

hochschulen wird von den in einem Verbund-
studiengang eingeschriebenen Studierenden 
oder zugelassenen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern eine Materialbezugsgebühr gemäß § 
2 Abs. 1 und 2 der Fern- und Verbundstudien – 
RVO NRW erhoben. Die Gebühr beträgt je 
SWS Studienmaterial 10,50 €. Die Gebühr er-
rechnet sich nach den in der jeweiligen Stu-
dienordnung für den Pflicht- und Wahlpflichtbe-
reich vorgesehenen Semesterwochenstunden 
(SWS), die auf das Selbststudienmaterial ent-
fallen. Dabei wird für jeden Verbundstudien-
gang eine Standardgebühr ermittelt, die sich 
aus dem Gesamtumfang des Studienmaterials 
und der Regelstudiendauer ergibt. Das Selbst-
studienmaterial umfasst dabei die Vorlesungs-
veranstaltungen in vollem Umfang und die Ü-
bungen mit der Hälfte ihres Umfangs unabhän-
gig von den jeweils eingesetzten Medien.  

 
2) Die am Verbundstudium beteiligten Fachhoch-

schulen ermächtigen die Fachhochschule Süd-
westfalen, von den Studierenden eine Son-
deranforderungsgebühr für Selbststudienmate-
rial, welches unmittelbar vom Institut für Ver-
bundstudien der Fachhochschulen NRW ange-
fordert wird, zu erheben. Die Sonderanforde-
rungsgebühr beträgt 20 €. Die Sonderanforde-
rungsgebühr wird auch fällig, wenn Studierende 
Selbststudienmaterial für eine nach den Stu-
dienordnungen vorgesehene Auswahl von Zu-
satz- oder Wahlfächern anfordern.  

 
3) Nicht gebührenpflichtig nach Absatz 1 sind 

Präsenzveranstaltungen, Praktika, Seminare, 
Kolloquien, Internet-Diskussionsgruppen und 
vergleichbare Angebote sowie Prüfungen. 

 
 

§ 2 
Entstehung und Fälligkeit der 

Gebühren 
 

1) Es entsteht  
 

1. die Materialbezugsgebühr für Verbund-
studien mit der Stellung des Antrags 
auf Zulassung, Einschreibung oder 
Rückmeldung oder, 

 
2. die Materialbezugsgebühr für Verbund-

studien und die Sonderanforderungs-
gebühr mit der Antragstellung. 

 
2) Die Gebühren werden mit ihrer Entstehung 
fällig. 

 
 

§ 3 
Nichtzahlung fälliger Gebühren 

 
Die am Verbundstudium beteiligten Fachhochschu-
len können die Ausgabe bzw. den Versand der 
Materialien oder den Zugriff auf elektronische Kurse 
oder die erneute Zulassung, Einschreibung, Rück-
meldung oder Beurlaubung von dem Nachweis der 
Zahlung der Gebühren gemäß § 1 abhängig ma-
chen. 
 
 

§ 4 
Gebührenermäßigung/-erlass 

bei Bedürftigkeit 
 
Bedürftigen Studierenden oder Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern können auf Antrag die Materialbe-
zugsgebühren gemäß § 1 Abs. 1 erlassen oder 
ermäßigt werden. Bedürftig sind Studierende mit 
Hauptwohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, 
die zum Zeitpunkt der Antragstellung  
 
1. laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach 

Abschnitt 2 des Bundessozialhilfegesetzes 
(BSHG) erhalten oder 

 
2. Förderung nach dem Bundesausbildungsför-

derungsgesetz (BAföG) für das Semester er-
halten, für das Gebührenermäßigung bean-
tragt wird oder 

 
3. Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Zah-

lungsunfähigkeit des Arbeitgebers nach dem 
Sozialgesetzbuch III – Arbeitsförderung- erhal-
ten und diese Leistungen die Höhe der Regel-
sätze nicht übersteigen, die der Gebühren-
schuldner als Regelbedarf entsprechend der 
Regelsatzverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen gemäß § 22 Bundessozialhilfege-
setz erhalten würde. 
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§ 5 
Verfahren für die Ermäßigung bzw. den Erlass 
der Gebühren bei vorliegender Bedürftigkeit 

 
 

1) Der Antrag auf Ermäßigung bzw. Erlass der 
Gebühren ist schriftlich und gleichzeitig mit dem 
Antrag auf Zulassung/Einschreibung oder 
Rückmeldung für das Semester zu stellen, für 
das Gebührenermäßigung bzw. Gebührenerlass 
beantragt wird. Dem Antrag sind die für die Be-
dürftigkeitsprüfung erforderlichen Unterlagen 
beizufügen.  

 
2) Der Antrag auf Ermäßigung bzw. Erlass der Ge-

bühren wegen Bedürftigkeit ist abzulehnen, 
wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen oder 
das vorgeschriebene Verfahren nicht eingehal-
ten wird.  

 
3)  Der Umfang der Gebührenermäßigung bzw. des 

Gebührenerlasses bei anerkannter Bedürftigkeit 
und welche Unterlagen der Antragstellung bei-
zufügen sind, wird in den Bewerbungs- oder 
Rückmeldeunterlagen der an den Verbundstu-
dien teilnehmenden Fachhochschulen geregelt. 
 

 
§ 6 

Veröffentlichung und In-Kraft-Treten 
 

Die Gebührensatzung tritt für die nach § 1 einge-
schriebenen Studierenden und zugelassenen Teil-
nehmenden mit Wirkung vom 07. Mai 2004 zum 
Wintersemester 2004/5 in Kraft und wird in den 
Verkündungsblättern der am Verbundstudium betei-
ligten Hochschulen veröffentlicht.   
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Senate 
der beteiligten Hochschulen und nach Zustimmung 
des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03. Mai 2004 
Az. 411.2-2.03.02/055. 
 
 
 
 
 
 
Fachhochschule Bochum 
Der Rektor 
 
 
Professor Dr. Dudziak 
 
 
 
Fachhochschule Dortmund 
Der Rektor 
 
 
Professor Dr. Menzel 
 
 

 
 
Fachhochschule Köln 
Der Rektor 
 
 
Professor Dr. Metzner 
 
 
 
Fachhochschule Lippe und Höxter 
Der Rektor 
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